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990 bösartigen Vergiſtung des Geſchäſtslebens, deſſen Furchtonre Ent⸗

artung in unſerer Zeit wir gewiß alle beklagen. Die Leute werden da⸗

durch zu leicht auf den Gedanken gebracht, im Handel ſei Schlauheit

alles, die Moral habe nichts zu ſagen. Aber ſo ſehr auch der Seelſorger

gegen eine ſolche Vergröberung des ſittlichen Empfindens arbeiten muß,

muß er doch als Richter mit dieſem Uebelſtand rechnen. Selbſt die Moral⸗

theologen ſehen ſich gegenüber nicht ganz einwandfreien, aber ein⸗

gelebten Handelsgewohnheiten zu einer gewiſſen Milde und Nachſicht

gezwungen. Es wäre deshalb im Einzelfalle noch ſehr zu erwägen, ob

der Beichtvater die bona fides des Schuldigen in dieſem Punkte ſtören

und ihn zur Schadloshaltung verpflichten ſoll. Dies kann nicht vom

grünen Tiſch, ſondern nur an Ort und Stelle entſchieden werden. Hier

freilich ſcheint die bona lides nicht ſo leicht anzunehmen; denn ſo wenig

ſich ſonſt das Volk aus einer Handelsliſt zum Schaden des anderen macht,

gegenüber beſchränkten und einfältigen Leuten iſt es im Urteil ſchärfer.

St. Pölten.

Dr A. Schrattenholzer.

VII. (Mitbenützung geweihter Kirchenglocken durch Akatholiken.)

In der paritätiſchen Pfarre A. ſollte ein neues Geläute für die katho⸗

liſche Pfarrkirche angeſchafft werden. Es bildete ſich ein Glockenkomitee,

dem katholiſche und akatholiſche Mitglieder angehörten. Die letzteren

erklärten, die Hälfte, eventuell noch mehr, der Glockenkoſten zu beſtreiten,

wenn bei akatholiſchen Beerdigungen das Geläute zur Verfügung ge⸗

ſtellt wird. Der Pfarrer bemerkte, daß dies nach geltendem Rechte un⸗

möglich ſei. Auf eine Eingabe der Akatholiken ans hochwürdigſte Ordi⸗

nariat teilte dieſes mit, daß ihrem Verlangen nach dem Stande der

kirchlichen Geſetzgebung nicht ſtattgegeben werden könne, der Biſchof

habe keine Vollmacht, von den beſtehenden kirchlichen Beſtimmungen

—

zu dispenſieren.

In der Nachbarpfarre B. beſtand gewohnheitsmäßig der Brauch,

daß bei akatholiſchen Begräbniſſen das katholiſche Geläute benützt wurde;

die kirchliche Behörde hatte dies wiederholt als abusus bezeichnet und

des öfteren auf Abſtellung desſelben gedrungen. Es kam der Krieg und

mit ihm verlor die Kirche das ganze Geläute. Nach dem Kriege wurde

ein neues Geläute aus rein katholiſchen Geldern angeſchafft. Jetzt bot

ſich dem Pfarrer die günſtigſte Gelegenheit, den abusus beim Läuten,

den abzuſtellen ihm ſchon ſo oft aufgetragen worden war — wenn auch

ohne Erfolg —, aus der Welt zu bringen. Er verbot das Läuten bei

akatholiſchen Beerdigungen. Er fand Widerſtand beim Kirchenkämmerer,

der als Hauptſtifter der Glocken gegen den Willen des Pfarrers den

Mesner beauftragte, bei akatholiſchen Leichen zu läuten. Ein kirchlicher

Würdenträger, in der Angelegenheit befragt, meinte, man ſolle den

Fall dem Apoſtoliſchen Stuhle zur Entſcheidung vorlegen. Unterdeſſen

könne der alte Gebrauch beibehalten werden.

Angeſichts dieſer ungleichen Behandlung zweier im Weſen

gleicher

Fälle iſt es nicht ohne Intereſſe zu unterſuchen, wie ſich die kirchliche

Geſetzgebung zu dieſer Frage ſtellt. Der Gebrauch der E ein
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er Er wird dem Papſte Sabinian (604 bis 606) zugeſchrieben
hat ſich von talien aus verbreitet und war Ende des Jahrhunderts
allgemein ſchon ekannt Die für den kirchlichen Gebrauch beſtimmten
Glocken, eten ſie Aus etall oder aus Stahl, müſſen benediziert ſein
und ſollen nicht eher ihrer Beſtimmung übergeben werden, ehe die ethe

ihnen vollzogen wurde. Cl iſt feſtzuhalten, daß die Benediktion
als olche das Eigentumsrecht den Glocken nicht gier ind ſie
Pertinenzen oder des Glockenturme und gehören etztere
mer iſchen oder juriſtiſchen Perſon, ſo gilt dasſelbe auch von ihnen.
Durch Vertrag wäre der all denkbar, daß die 1
oder Turme aufgehängten Glocken igentum ner anderen
phyſiſchen oder juriſtiſchen Perſon ſind als die 1V oder der
Turm 1

Die benedizierten Glocken, gleichgültig ob ſie kirchlichen igen
tume ſtehen oder nicht; ob ſie! Kirchturm oder 1 weltlichen
Eigentume ſtehenden Turme angebracht ſind, dürfen der ege
profanen Zwecken nicht benützt werden.

Die kirchlichen ecke, für die die benedizierten Glocken benützt
werden dürfen, ſind gottesdienſtliche; ſolche, E. innerhalb der
kirchlichen Verwaltung liegen; ſolche, welche aus der Pflicht der
bei öffentlichen Unglücksfällen, Waſſer und Feuersnot Wetterläuten
den Gläubigen und den anderen Mitmenſchen mit ihrer eizu
ſpringen, reſultieren Aus dieſen verſchiedenen Zwecken heraus hat ſich
die gebilde und erhalten, mehrere Glocken, und zwar verſchiedener
v anzuſchaffen und benützen Durch den verſchiedenen Ton der
Ungleich großen Glocken wird nämlich viel leichter und beſſer der Zweck
des Läutens den Gläubigen eékannt gemacht, als dies Ur verſchiedene
Anſchlagen möglich iſt

—  5D E  1  E dürfen die Glocken, abgeſehen von Fällen
plötzlicher und drohender Gefahr, nur mit Erlaubnis des Biſchofs benützt
werden.

Aeltere Kanoniſten ehren, daß das Kirchengeläute auch zUum Be
gräbnis von Akatholiken gewährleiſtet werden kann; und zwar nicht uur
auf run eines Simultaneum Man ging hiebei von der rwägung
Qus, daß das Glockengeläute nicht als Eene ſpezifiſch katholiſche Kult
handlung betrachtet werden In keinem aber gibt die 1
Ai Recht Uf ern ſolches rabgeläute den Akatholiken

Anweiſungen über den Gebrauch von Kirchenglocken ſind wenigſtens
Oeſterreich prinzipie als Elne Imere 1  7  E Angelegenheit Tklärt

Ebenbert ſei emerkt, daß kirchlicher, auf das ClGdute Czug
Schüch, 118 349.
In  ius, SVSt. 425
Can. 1150, 1169, 8 3
In  ius, SVSt. d. 55, 417.
ANn.
Scherer, 1898 I., 635



nehmender Anordnungen, der Gemeinde nach öſterreichiſchem Recht
keine age als Eigentümerin oder Schenkerin der Glocken vor dem
ſtaatlichen Gerichte gegeben iſt (Arch 92, 445) Ebenſowenig
Eene Beſitzſtörungsklage. Wenn der Kirche Glocken mit Vorbehalt des
Eigentumes gegeben worden ſind, iſt ebenſo ausſchließliches Recht
der Kirche, über den Gebrauch disponieren 15, 262, 818,
Nr 5830, 6244 Arch 67, 330) eiſten iſt der irgendwo beſtehende
Gebrauch von katholiſchen Kirchenglocken für akatholiſche E auf Emn

Simultaneum zurückzuführen. Man er  E Unter Simultaneum den
Gebrauch von Kirchen oder kirchlichen Kultgegenſtänden für katholiſche
und akatholi Kultzw ecke  133A großemEſind derartige Imultan.
verhältniſſe Unter dem ſtaatlichen Einfluſſe durch eberweiſung V
liſcher Kirchen die Proteſtanten, ſpäterer Zeit die 0
iken, entſtanden, wobei den Katholiken günſtigen Falle nUr Eln

beſchränkte Mitbenützungsrecht verblieb Derartige Simultaneen wur
den notgedrungen von katholi  * Elte angenommen; olänge die
katholiſche Kirchengemeinde ſich nicht ſelbſt Eene Elgene —— ſamt Ein⸗
richtung beſchaffen kann, werden ſie weiter eſtehen. Derartige Ver
hältniſſe erfreuen ſich nicht der ausdrücklichen oder ſtill

weigenden
Anerkennung der 43—  5 ſie ſind Eeln Ausnahmszuſtand, den man not
gedrungen blerter

Um ſo weniger kann die 33 ſich mit Simultaneen befreunden,
die auf privaten machung beruhen Der odex enn offiziell
das Simultaneum nicht

Zur Beurteilung der rage der Mitbenützung der kirchlichen Glocken
von Ctte der Akatholiken geben mehrere Kanones Aufſchluß.

Can 1169 Campanarum usuS Süubest Cclesiasticae
auCtoOritat! Durch dieſen Kanon wird der Gebrauch der Kirchenglocken
ausſchließlich der kirchlichen Autorität Unterſtellt. Der Zweck des Ge
läutes wird i desſelben Kanons angegeben: fideles 0 divina Tficia
aliosque religionis aCtUs invitare. Die Mitbenützung des kirchlichen
Cldute durch Akatholiken kann ohne Vertrag nicht gut gedacht werden.
Nach iſt Ein ſo Vertrag nicht a  ießbar, da ehen die kirchliche
Autorität allein entſcheidet. Daher gibt CS nach dem odex kein
gemeinſames Benützungsrecht.

Auch wenn man ſich den des CG.  2 1169 vor Agen hält, komm.
man keiner anderen Auffafſung Der Kanon Salvis CAlll-

Dalla benedieta ad üsus IMere profanos 1IDperl nequit, —181

necessitatis aut licentia Ordinarii aut denique egitima A

suetudine. Er geſtattet Unter gewiſſen Vorausſetzungen den Glocken
gebrauch 20 uSUS Mere profanos; Verbindung mit des zitierten
Kanons dürfte aber auch die weiteſtgehende Interpretation nicht die
enützung des Cläute. Aus nia der Beerdigung eines Akatholiken
verſtehen können. Noch deutlicher wird dies durch G&.  — 1150 Res SaCrae

Vel henedicetae onstitutiva benedicetione reverenter tractentur
a0 USUIII profanum Vel IIOII adhibeantur, tiam 81 dominio
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privatorum sint. Mit dieſem Kanon das Benützungsrecht kirchlicher
Glocken durch Akatholiken von ſelbſt

Hieher gehört auch GA  — 823, 1101I 16e Missam Celebrare
templo haereticeorum VoI 8chismatieorum 1t81 Olm rite COnsecrato aut
benedieto Daraus rhellt daß die au den Gebrauch kirchlicher Kult
gegenſtände mit Akatholiken perhorresziert Nun gehören die Glocken
zweifellos kirchlichen Kultgegenſtänden, omit iſt die gemeinſame
enützung verboten Der kir  1  E Standpun na dem odey
dürfte ſich DA ſo präziſieren laſſen Der Biſchof kann bei Anſchaffung
von Glocken den Akatholiken das Mitbenützungsrecht nicht 3Uu⸗
ſichern Beſteht aber irgendwo auf run der Gewohnheit oder ſonſtiger
Verfügung die Gepflogenheit des Simultaneums, ſo könnte der Uſus
wenn ſich die Sache nicht ändern läßt, toleriert werden.

Die Entſcheidung **  ber den gegenſtändlichen Fall, wenn ⁷ dem Apo
ſtoliſchen Stuhle vorgelegt wird iſt kaum Er  0

ieſeregg De I tto Puchter, Pfr
III Wenn „Baraber“ heiraten wollen.) Als ich von 1906 bis

1909 Arbeiterſeelſorger beim Bau des Tauerntunnels war, beſtand elne
melner Hauptbeſchäftigungen Sanieren von Honkubinaten Dabei
ma ich die Beobachtung, daß die meiſten Konkubinarier ereits bei
irgend arram vorgeſprochen hatten etre ihrer Heirat Doch
ſo rbeiter mei nicht auf deutſchem eN geboren, brachten
nicht die genügenden Doltumente mit und arrer, die helfen wollten
ékamen von ni  eu chen Behörden oft keine Antwort Vielfach nahm
man ſich von vornherein mit ſolchen „Barabern“ keine re Mühe,
da ſie 10 doch bald wieder die Pfarrei verließen Da ich jedo eigens für
die Arbeiter als Seelſorger angeſtellt war, kam ich die Lage ihnen
Eeliſch näher treten ereits 3weir J  ahre beim Strecken
bau als Seelſorger gedient und nach Ablauf von fünf Jahren war ich
mit dem Bahnbau ſo verwachſen, daß ich Ungern dieſes Arbeits
gebiet verließ So Bahnbauarbeiter ſind Ene weltumſpannende Geſell
ſchaft Man hat kurzer Zeit Ctannte EN Erdteilen, die

wieder r ſchicken Noch jetzt ekomme ich Briefe Das Un
glück hbeim Bau des Lötſchbergtunnels der Schweiz, derur des
Andentunnels Südamerika Bahnbauten Libanon, Qan und

Venezuela wurden der Kantine mit demſelben ntereſſe von den
Arbeitern beſprochen Wie von den Bauern die Viehmärkte der nächſten
Nachbarſchaft Man lernte alle Sprachen verlernte den Sinn für poli⸗
tiſche Grenzen und glei  am Eelgenen Q Baraber
Q deſſen Beziehung 3u den offiziell anerkannten Staaten nicht mmier
die beſten Es gab auch keine politiſchen Parteien, denn bei dem
Sprachenwirrwarr wäre das Agitieren nicht CI geweſen Uund zudem
entbehrte das Parteigetriebe des Landes, dem man gerade arbeitete,
jede Intereſſes. Die CUte hatten jedo ſichtlich Freude, Seel
ſorger 3 beſitzen, der ihnen gehörte und ſie nicht als Eene Geſell⸗

anſa die gottlob bald wieder ortgeht Es war emne aßrege


